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▶▶ Basiszins
Basiszins in 2020 zunächst weiterhin unverändert

| Wollen Sie Forderungsaufstellungen anfertigen bzw. die Kostenfestset-
zung beantragen, müssen Sie unbedingt beachten: Auch für den Zeitraum 
1.1. bis 30.6.20 ist der Basiszins unverändert bei - 0,88 Prozent geblieben. |

Der Verzugszins bei Verbrauchergeschäften beträgt in diesem Zeitraum eben-
falls weiter 4,12 Prozent, der Verzugszins bei Handelsgeschäften 8,12 Prozent.

Verzugszins 
ebenfalls identisch

▶▶ Kostenfestsetzung
Kostenfestsetzung nach § 103 zPo im nachlassverfahren möglich?

| Die Redaktion erreichte dieser interessante Fall: Das Nachlassgericht 
(Richter) hat zwei widerstreitende Erbscheinsanträge verhandelt und ent-
schieden. Es sind Gutachterkosten wegen der Prüfung der Testierfähigkeit 
und auf jeder Seite Rechtsanwaltskosten angefallen. Per Beschluss hat der 
Richter entschieden, dass die „unterlegene Partei“ die Sachverständigen-
kosten und die Kosten der Beweisaufnahme sowie die notwendigen  
Anwaltskosten der obsiegenden Partei trägt. Den Geschäftswert hat er auf 
80.000 EUR festgesetzt. Die obsiegende Partei beantragt die Kostenfestset-
zung nach § 103 ZPO gegen die unterlegene Partei. Zu Recht? |

Antwort: Ja. Aus § 85 FamFG ergibt sich, dass die §§ 103 bis 107 ZPO über die 
Festsetzung des zu erstattenden Betrags entsprechend anzuwenden sind. 
Eine Festsetzung nach § 103 ZPO ist aber nur möglich, wenn „ein zur Vollstre-
ckung geeigneter Titel“ vorliegt. Der Beschluss des Nachlassgerichts hin-
sichtlich der Kostentragungspflicht nach § 81 Abs. 1 FamFG ist ein solcher 
Vollstreckungstitel gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 FamFG.
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▶▶ IWW-Webinare Datenschutz
update Beschäftigtendatenschutz

| Datenverarbeitungsverbote, Rechenschafts- und Dokumentationspflich-
ten, Beweislastumkehr und hohe Bußgelder: Die Vorschriften der DS-GVO 
sind knallhart. Und ihre Auslegung ist in vielen Punkten immer noch unklar. 
Die Webinar-Reihe klärt aktuelle Umsetzungsfragen und zeigt, wie Sie Ihre 
Kanzlei und Ihre Mandanten fit für die neuen Anforderungen machen  |

Unser Experte, Dr. Guido Mareck, informiert Sie im IWW-Webinar Daten-
schutz am 17.2.20 daher u. a. über folgende Themen:

▶� Datenverarbeitung im Arbeitsverhältnis
▶� Datenschutz im Arbeitsvertrag
▶� Umgang mit Gesundheitsdaten
▶� Sonderfälle, z. B. Veröffentlichung von Daten im Internet, Fotos
▶� Aktuelle Entscheidungen

Weitere Informationen: www.iww.de/webinar/datenschutz
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